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Die Ehe von A bis Z

A wie Antrag, F wie Familienwohnung,  

S wie Stiefeltern – im Ehe-Abc finden Sie 

kurze Streiflichter auf den Ehealltag, 

verteilt über das ganze Dossier.
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VORWORT

Ja, sie wollen: Die Schweizerinnen und Schweizer haben die «Ehe für alle» im Septem-
ber 2021 mit einer klaren Mehrheit angenommen und sich damit für die Familienviel-
falt und die Rechtsgleichheit von gleichgeschlechtlichen Paaren ausgesprochen. 

Die Liebe hat also gesiegt – Love is love. Der Weg dorthin war allerdings schwer und 
lang. So dürfen Paare gleichen Geschlechts ihre Liebe erst seit 2007 gesetzlich ab- 
sichern. Am 1. Juli 2022 kam nun ein weiterer Meilenstein in der Gleichbehandlung 
hinzu: Homosexuelle Paare können ihren Bund fürs Leben endlich auch offiziell 
schliessen. Sie dürfen jetzt heiraten.

Ja, Sie wollen? Trauen Sie sich! Werden Sie gemeinsam grau und glücklich – ob als 
Mann und Mann, Frau und Frau oder Frau und Mann. Wie Ihnen das am besten gelingt, 
worauf Sie neben Ihrer Liebe füreinander noch achten sollten – gerade auch in finan-
ziellen Angelegenheiten –, lesen Sie in diesem Beobachter-Dossier. Es zeigt Ihnen, wie 
Sie sich gegenseitig absichern und füreinander vorsorgen können, und enthält viele 
praktische Hinweise für den Familienalltag (ob mit oder ohne Kinder, ob mit gemeinsa-
men oder nicht gemeinsamen Kindern). Nicht zuletzt tragen wertvolle Tipps und An-
regungen rund um den Hochzeitstag zu einem gelungenen Start ins Abenteuer Ehe bei. 
Ob Sie nun frisch verlobt sind, bereits in einer eingetragenen Partnerschaft leben oder 
schon verheiratet sind: Wir wünschen Ihnen den siebten Himmel auf Erden.

Sarah Berndt      Karin von Flüe
Leiterin Beobachter-Edition    Autorin

Juli 2022
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1 Mein Bräutigam hat Schulden. Wie lässt sich verhindern, dass ich 
nach der Heirat dafür aufkommen muss? 

a) Sie müssen vor der Ehe einen Vertrag auf Gütertrennung abschliessen.
b) Sie müssen gar nichts unternehmen. Eheleute haften nie für die 

vorehelichen Schulden des Partners.
c) Leider können Sie nichts vorkehren. Nach der Heirat haften Eheleute 

als Wirtschaftsgemeinschaft solidarisch für alle Schulden.

2 Meine Frau behauptet, sie müsse mir nicht sagen, was sie verdient. 
Stimmt das? 

a) Nein. Sie muss Ihnen jederzeit Auskunft geben. Das gilt punkto 
Einkommen, Vermögen und Schulden.

b) Das stimmt, solange Sie zusammenleben. Sollte es zu einer Trennung 
oder gar Scheidung kommen, muss sie umfassend Auskunft erteilen.

c) Ihre Frau darf die Auskunft nur verweigern, wenn Sie beide in einem 
Ehevertrag die Gütertrennung vereinbart haben.

3 Wir wohnen im Haus meines Mannes. Stimmt es, dass ich ausziehen 
müsste, wenn es mal zur Trennung käme? 

a) Ja, sicher. Wenn Ihr Mann allein im Grundbuch als Eigentümer einge-
tragen ist, bestimmt er auch allein, wer in seinem Haus wohnt.

b) Im Streitfall bestimmt das Gericht, wer während der Trennung in der 
Familienwohnung bleiben darf. Die Eigentumsverhältnisse spielen 
keine Rolle.

c) Bei einer kurzen Ehe, die noch nicht länger als fünf Jahre dauert,  
sind Sie leider überhaupt nicht geschützt. Danach müsste Ihr Mann 
wenigstens die Mietkosten für eine Ersatzwohnung übernehmen.

SPIELERISCH IN DIE EHE –  
DAS QUIZ

Ein kleines Quiz zum Start? Testen Sie Ihr Wissen zur Ehe! 
Die Auflösung finden Sie im Anhang (Seite 191).
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4 Meine Freundin plant, ihren Partner in den Ferien in Las Vegas zu 
heiraten. Würde eine solche Blitzheirat in der Schweiz anerkannt? 

a) Das ist nur Show. Die beiden erhalten zwar ein hübsches Ehezertifikat, 
aber rechtlich verbindlich ist die Ehe nicht.

b) In Las Vegas kann man gültig eine  solche Blitzheirat vollziehen. Die 
Schweiz anerkennt diese Zeremonie aber nicht. Ihre Freundin und ihr 
Partner würden daher in den USA als verheiratet und in der Schweiz 
als ledig gelten.

c) Wenn die beiden in einer vom US-Bundesstaat Nevada anerkannten 
Hochzeitskapelle heiraten, wovon es in Las Vegas einige gibt, würden 
die beiden auch nach Schweizer Recht als verheiratet gelten.

5 Unser gesamtes Vermögen haben wir während der Ehe aus unseren 
Löhnen gespart. Eine Freundin behauptet, wir könnten in einem 
Ehevertrag regeln, dass diese Ersparnisse beim Tod eines Ehepartners 
ganz dem überlebenden anderen zukommen. Könnte unsere Tochter 
wirklich keinen Pflichtteil fordern? 

a) Den Pflichtteil der Tochter können Sie mit einem Ehevertrag legal 
umgehen. Das klappt aber nur gegenüber gemeinsamen Kindern und 
nur für Vermögen, das wie in Ihrem Fall zur Errungenschaft gehört.

b) Nachkommen haben immer einen Pflichtteil zugut. Müssen sie mit 
dem überlebenden Ehepartner teilen, sind das im Minimum drei Achtel 
des ehelichen Vermögens.

c) Wenn die Tochter nach dem Tod eines Elternteils den Ehevertrag 
innert eines Jahres anficht, kann sie ihren Pflichtteil fordern. Ver-
passt sie diese Frist, gilt der Ehevertrag.

6 Meine künftige Frau und ich wollen verhindern, dass unser Pensions-
kassenkapital bei einer Scheidung hälftig geteilt wird. Was ist zu 
tun? 

a) Sie müssen mit Ihrer Braut zum Notar gehen und dort in einem Ehe-
vertrag Gütertrennung vereinbaren.

b) Wenn Ihre Ehe kinderlos bleibt, können Sie in einem handschriftlichen 
Vertrag die Teilung der Pensionskassenguthaben ausschliessen. 

c) Sie können eine vorsorgliche Scheidungskonvention ausarbeiten  
und darin die Teilung der Pensionskassenguthaben ausschliessen.  
Ob eine solche vorsorgliche Regelung gültig wäre, ist unter Juristen 
umstritten.
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7 Wir wollen auch nach der Heirat beide unsere bisherigen Namen 
behalten. Das ist doch kein Problem, oder? 

a) Doch. Das Zivilgesetzbuch verlangt, dass sich die Eheleute auf einen 
Familiennamen einigen. Bislang war dies der Name des Mannes.  
Die Frau durfte immerhin ihren bisherigen Namen voranstellen. Oder  
die Eheleute machen es umgekehrt.

b) Seit 2013 sind die Eheleute gleichberechtigt: Sie können deshalb 
entweder beide ihren bisherigen Namen behalten oder einen gemein-
samen Familiennamen wählen.

c) Das Brautpaar kann vor der Heirat bei der Regierung des Wohnsitz- 
kantons ein Gesuch stellen, dass beide nach der Heirat ihren  
bisherigen Namen weiterführen dürfen. Dafür müssen aber achtens-
werte Gründe vorliegen.

8 Meine Tochter hat keinen Ehevertrag. Müsste sie einen Erbvorbezug 
bei einer allfälligen Scheidung mit der Ehefrau teilen? 

a) Ja, ausser die beiden vereinbaren in einem Ehevertrag Gütertrennung.
b) Der Erbvorbezug gilt güterrechtlich als Eigengut. Ihre Tochter müsste 

ihn deshalb bei einer Scheidung nicht mit der Ehefrau teilen.
c) Ihre Schwiegertochter kann Ihnen gegenüber auf die Teilung ver- 

zichten. Das muss aber schriftlich sein, und Ihre Tochter muss auch 
unterschreiben.

9 Seit die Kinder älter sind, arbeite ich wieder in Teilzeit. Wie viel muss 
ich von meinem Lohn in die Haushaltskasse einzahlen? 

a) Sie und Ihr Mann müssen die Haushaltskosten proportional zum 
Einkommen tragen. Verdient Ihr Mann 6000 und Sie 2000 Franken, 
muss er drei Viertel und Sie einen Viertel der Haushaltskosten  
übernehmen.

b) Solange Sie neben dem Teilzeitjob den Haushalt führen und die Kinder 
betreuen, dürfen Sie Ihren ganzen Lohn für Ihre eigenen Bedürfnisse 
verwenden.

c) Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben. Das Zivilgesetzbuch überlässt es 
den Eheleuten, eine gerechte Lösung zu finden. Unterstützung 
erhalten Sie bei der Budgetberatung Schweiz oder im Streitfall durch 
das Gericht.
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 Nach zwei Jahren Ehe möchte ich meine 17-jährige Stieftochter 
adoptieren. Alle  Beteiligten wären damit einverstanden. Mein  
Schwager sagt, das geht nicht, weil ich schon eine leibliche Tochter 
habe. Das kann doch nicht sein! 

a) Wenn Ihre eigene Tochter mit der  Adoption einverstanden ist, muss 
die Behörde der Adoption sofort zustimmen. 

b) Im Moment ist die Adoption noch nicht möglich. Sie müssen nämlich 
mit der Mutter Ihres Stiefkinds drei Jahre verheiratet sein. Danach  
ist Ihre Stieftochter volljährig. Volljährige kann man nicht mehr 
adoptieren.

c) Ihr Schwager hatte früher recht. Die Adoption von Erwachsenen  
war nur Kinderlosen erlaubt. Sie können Ihre Stieftochter adoptieren, 
sobald Sie mit ihrer Mutter drei Jahre verheiratet sind.
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Heiraten ist nicht das Happy End, sondern  
immer erst der Anfang – sagte Filmregisseur 
Federico Fellini. Und nun trauen auch Sie  
sich? In diesem Kapitel finden Sie die wichtigs-
ten Unterschiede zur «Ehe ohne Trauschein»,  
Hinweise dazu, was Sie vor der Hochzeit recht-
lich und organisatorisch vorkehren müssen, 
sowie Tipps für Ihr unvergessliches Hochzeits-
fest.

HEIRATEN
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Längst darf man auch ohne Trauschein zusammenwohnen. Dennoch gibt es 
viele gute Gründe, sich für die Heirat zu entscheiden: weil man sich zuein-
ander bekennen will, weil ein Kind unterwegs ist, weil man gemeinsam 
Wohneigentum erwerben will, weil die Altersvorsorge dann viel einfacher 
ist, weil beide nach einigen Jahren des Zusammenlebens sicher sind, den 
Partner, die Partnerin für immer gefunden zu haben. Oder weil es einfach 
schöner ist, den Liebsten den Bekannten als «mein Mann» vorzustellen 
statt als «mein Lebenspartner» und von «meine Frau» zu sprechen statt 
von «meine Freundin».

Ehe gestern und heute

Früher ging es beim Heiraten nicht um Liebe und Romantik. Die Ehe war 
eher Zweck- als Liebesgemeinschaft. Sie war die wichtigste Schutzinsti-
tution für Mann, Frau und Kinder. Erst im 17. Jahrhundert wandelte sich 
die Vorstellung von der Ehe zur heutigen von der romantischen Liebes-
ehe.

Im Mittelalter gab es nur die kirchliche Ehe. Sie galt als unauflösbares 
Sakrament. Die Reformatoren hielten jedoch nichts vom sakramentalen 
Status der Ehe. Ihnen genügte der Ehewille für eine gültige Eheschliessung. 
Eine kirchliche Trauung war damals in den reformierten Orten nicht unbe-
dingt nötig. Gemischtreligiöse Ehen waren in der Schweiz bis 1850 verbo-
ten. 1874 wurden schliesslich das Recht auf Eheschliessung und die Zivil-
ehe eingeführt.

WARUM HEIRATEN?

Pro Jahr geben sich rund 40 000 Paare in der Schweiz 
das Jawort, und rund 700 gleichgeschlechtliche Paare 
liessen ihre Partnerschaft eintragen – vor der Ehe  
für alle. Im Durchschnitt heiraten Frauen mit rund  
30, Männer mit 32 Jahren. Die beliebtesten Heirats- 
monate sind Mai bis September.


